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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: ACRYL — REGENBESTANDIG

Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fiir die folgenden Produkte:
372784 = ACRYL — REGENBESTANDIG
373006 = ACRYL — REGENBESTANDIG

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Allgemeine Verwendung: Dichtmittel.
Nur fiir gewerbliche Anwender.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Firmenbezeichnung: Berner Gesellschaft m.b.H.

StraBe/Postfach: Industriezeile 36

PLZ, Ort: 5280 Braunau / Inn
Osterreich

WWW: www.berner.co.at

E-Mail: berner@berner.co.at

Telefon: +43 77 22 800 508

Telefax: +43 77 22 800 184

Auskunft gebender Bereich:  E-Mail: Productsafety.Chemicals@berner-group.com

1.4 Notrufnummer

Berner Trading Holding GmbH: +49 (0)221 80260889 (9:00 — 17:00)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)
Dieses Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)
Gefahrenhinweise: entfallt

Sicherheitshinweise: entfallt

Besondere Kennzeichnung
EUH208 Enthalt Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3 Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwédhnenden Gefahren.
Endokrinschadliche Eigenschaften, Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
Keine Daten verfligbar
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Identifikatoren Bezeichnung Gehalt
Einstufung

REACH 01-2119489379-17-xxxx Titandioxid <1%

EG-Nr. 236-675-5 Carc. 2; H351.

CAS 13463-67-7

REACH 01-2119456816-28-xxxx Ethylenglykol <1%

EG-Nr. 203-473-3
CAS 107-21-1

Acute Tox. 4; H302. STOT RE 2; H373.

REACH 01-2119475104-44-xxxx
EG-Nr. 203-961-6
CAS 112-34-5

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol 0,1-1%
Eye Irrit. 2; H319.

EG-Nr. 220-120-9
CAS 2634-33-5

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on 0,01-0,05%

Acute Tox. 4; H302. Acute Tox. 2; H330. Skin Irrit. 2; H315.
Eye Dam. 1; H318. Skin Sens. 1; H317.

Aquatic Acute 1; H400. Aquatic Chronic 2; H411.
Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):

Skin Sens. 1; H317: C 20,05 %

REACH
01-2120764691-48-xxxx
Listennr. 611-341-5
CAS 55965-84-9

Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und <0,0015 %
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)

Acute Tox. 3; H301. Acute Tox. 2; H310. Acute Tox. 2; H330.

Skin Corr. 1C; H314. Eye Dam. 1; H318.

Skin Sens. 1A; H317. Aquatic Acute 1; H400.

Agquatic Chronic 1; H410. (EUHO071).

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (SCL):

Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 % / Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 % / Eye
Dam. 1; H318: C 20,6 % / Eye Irrit. 2; H319: 0,06 <C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

M-Faktoren:

Aquatic Acute 1: M = 100. Aquatic Chronic 1: M = 100.

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

Zusétzliche Hinweise: Enthalt: Diisononylphthalat. Die maximalen Arbeitsplatzgrenzwerte sind, soweit erforderlich, in
Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Einatmen: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei andauernden Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und griindlich nachspiilen. Bei Hautreaktionen Arzt
aufsuchen.
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Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Bei Augenreizung
einen Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspllen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals darf einem Bewusstlosen
etwas Uber den Mund verabreicht werden. Kein Erbrechen herbeifiihren. Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Kann bei bereits sensibilisierten Personen allergische Reaktionen ausldsen.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel: LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel:

Wasservollstrahl
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kdnnen gefahrliche Brandgase und Dampfe entstehen.
Ferner kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusétzliche Hinweise: Gefahrdete Behalter mit Spriihwasser kiihlen.
Léschwasser nicht in Kanalisation, Erdreich oder Gewasser gelangen lassen.
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser mussen entsprechend den drtlichen
behordlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Einatmen von Dampf vermeiden. Substanzkontakt vermeiden.

Wenn moglich, Undichtigkeit beseitigen. Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

Geeignete Schutzausristung tragen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Ungeschitzte Personen
fernhalten.

6.2 UmweltschutzmafRnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Gegebenenfalls zustédndige Behérden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:

Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen. Einatmen von Dampf
vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Geeignete

Schutzausrustung tragen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Augensplilflasche oder Augendusche im Arbeitsraum bereitstellen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Vor Hitze schiitzen.

Bei Handhabung groRerer Mengen MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Behalter trocken halten. Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Behalter aufrecht lagern. Bei Raumtemperatur lagern.
Vor Frost schitzen.

Zusammenlagerungshinweise: \/on Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
7.3 Spezifische Endanwendungen

Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriustungen
8.1 Zu iiberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung  Typ Grenzwert

Osterreich: MAK
Kurzzeit-Mittelwert
Osterreich: MAK
Langzeit-Mittelwert

107-21-1 Ethylenglykol Europa: IOELV: STEL

13463-67-7 Titandioxid

Europa: IOELV: TWA

Osterreich: MAK
Kurzzeit-Mittelwert

Osterreich: MAK
Langzeit-Mittelwert

112-34-5 2-(2- Europa: IOELV: STEL

Butoxyethoxy)

ethanol
Europa: IOELV: TWA
Osterreich: MAK
Kurzzeit-Mittelwert
Osterreich: MAK

Langzeit-Mittelwert

55965-84-9 Gemisch aus Osterreich: MAK
5-Chlor-2- Langzeit-Mittelwert
methyl-2H-

isothiazol-3-on

und

2-Methyl-2H-

isothiazol-3-on

(3:1)

10 mg/m?
(alveolengangige Fraktion, max. 2x60 min./Schicht)
5 mg/m?® (alveolengangige Fraktion)

104 mg/m?3; 40 ppm

(kann uber die Haut aufgenommen werden)

52 mg/m3; 20 ppm

(kann ber die Haut aufgenommen werden)

52 mg/m?; 20 ppm

(max. 8x5 min./Schicht, Momentanwert, kann tber
die Haut aufgenommen werden)

26 mg/m?3; 10 ppm

(kann Uber die Haut aufgenommen werden)

101,2 mg/m3; 15 ppm

67,5 mg/m?3; 10 ppm
101,2 mg/m3; 15 ppm (max. 4x15 min./Schicht)

67,5 mg/m?3 10 ppm

0,05 mg/m?

DNEL/DMEL: Angabe zu Ethylenglykol:

DNEL Arbeiter, langzeitig, systemisch, dermal: 106 mg/kg bw/d
DNEL Arbeiter, langzeitig, lokal, inhalativ: 35 mg/m?

DNEL Verbraucher, langzeitig, lokal, inhalativ: 7 mg/m?

DNEL Verbraucher, langzeitig, lokal, dermal: 53 mg/kg bw/d

Angabe zu 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:

DNEL Arbeiter, langzeitig, systemisch, inhalativ: 6,81 mg/m?

DNEL Arbeiter, langzeitig, systemisch, dermal: 0,966 mg/kg bw/d
DNEL Verbraucher, langzeitig, systemisch, inhalativ: 1,2 mg/m?
DNEL Verbraucher, langzeitig, systemisch, dermal: 0,345 mg/kg bw/d
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PNEC:

Angabe zu Ethylenglykol:

PNEC Wasser (StRwasser): 10 mg/L

PNEC Wasser (Meerwasser): 1 mg/L

PNEC Klaranlage: 199,5 mg/L

PNEC Sediment (SuRwasser): 37 mg/kg dw
PNEC Sediment (Meerwasser): 3,7 mg/kg dw
PNEC Boden: 1,53 mg/kg dw

Angabe zu 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:
PNEC Wasser (SuRwasser): 4,03 pg/L
PNEC Wasser (Meerwasser): 0,403 pg/L
PNEC Klaranlage: 1,03 pg/L

PNEC Sediment (StRwasser): 49,9 ug/L
PNEC Sediment (Meerwasser): 4,99 ug/L
PNEC Boden: 3 mg/kg dw

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Fir gute Be- und Entliiftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Korperschutz:

Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/
Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.

Schutzhandschuhe gemaR EN 374.
Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und
Durchbruchzeiten sind zu beachten.

Dicht schlieRende Schutzbrille gemal EN 166.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und Hygienemafinahmen:

Einatmen von Dampf vermeiden. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung
gelangen lassen.

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Siehe "6.2 Umweltschutzmalnahmen".

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand bei 20 °C und

Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Entziindbarkeit:

101,3 kPa fest

Form: Pastos

Weil}

Charakteristisch

Nicht bestimmt

0°C

100 °C

Keine Daten verfligbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenz&dE G (Untere Exp|osionsgrenze): Nicht bestimmt

Flammpunkt/Flammbereich:
Zersetzungstemperatur:

pH-Wert:

OEG (Obere Explosionsgrenze): Nicht bestimmt
Nicht bestimmt

Keine Daten verfiigbar

7-9

gedruckt von Berner Gesellschaft m.b.H.

Uberarbeitet am: 30.12.2022

mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

SICHERHEITSDATENBLATT yoerarbeitet am: 3012.2022
gemaf Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH) und Verordnung (EU) 2020/878 Ersetzt Version: 2.0
BERNER )
ACRYL —- REGENBESTANDIG Gedruckt 762023
Seite: 7 von 12
Viskositét, dynamisch: Nicht bestimmt
Viskositat, kinematisch: >= 21 mm?s
Wasserlgslichkeit: Mischbar
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 0,7 log K(o/w) (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on)

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.
-1,36 log K(o/w) (Ethylenglykol)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in
Organismen nicht zu erwarten.

Dampfdruck: Nicht bestimmt

Dichte: 1,57 glcm?

Dampfdichte: Nicht bestimmt
Partikeleigenschaften: Keine Daten verfiigbar

9.2 Sonstige Angaben

Explosive Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Oxidierende Eigenschaften: Keine Daten verfligbar
Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt
Lésemittelgehalt: Nicht bestimmt
Festkorpergehalt: Nicht bestimmt
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Siehe Unterabschnitt "Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen”.
10.2 Chemische Stabilitét

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Bei bestimmungsgeméaRer Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Frost schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Keine Daten verfligbar
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafRer Verwendung.
Thermische Zersetzung: Keine Daten Verﬂjgbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Toxikologische Wirkungen:

Akute Toxizitat (oral): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute Toxizitat (dermal): Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Akute Toxizitat (inhalativ): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Schwere Augenschadigung/-reizung: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Sensibilisierung der Atemwege: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfullt.

Sensibilisierung der Haut: Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Enthalt Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Karzinogenitat: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Reproduktionstoxizitat: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
Wirkungen auf und tber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Aufgrund der verfligbaren Daten sind
die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Aspirationsgefahr: Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

11.2 Angaben liber sonstige Gefahren

Endokrinschéadliche Eigenschaften:

Sonstige Angaben:

Keine Daten verfligbar

Angabe zu Titandioxid:
LD50 Ratte, oral: > 5.000 mg/kg bw
LC50 Ratte, inhalativ: > 6,82 mg/L/4h (OECD 403)

Angabe zu Ethylenglykol:

LD50 Ratte, oral: 7.712 mg/kg/27d

LD50 Maus, dermal: > 3.500 mg/kg

LC50 Ratte, inhalativ, (Dampf): > 2.500 mg/L/6h

Angabe zu 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:
LD50 Ratte, oral: 670 mg/kg
LD50 Ratte, dermal: > 2.000 mg/kg

Angabe zu Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1):

LD50 Ratte, oral: 53 mg/kg

LD50 Oryctolagus cuniculus, dermal: 87,12 mg/kg

Angabe zu 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol:
LD50 oral: 2.410 mg/kg bw
LD50 dermal: 2.764 mg/kg
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Angabe zu 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:
Fischtoxizitat:
LC50 Cyprinodon variegatus: 2,15 mg/L/96h
Daphnientoxizitat:
EC50 Daphnia magna (GroRer Wasserfloh): 2,94 mg/L/48h (OECD 202)
Algentoxizitat:
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 0,067 mg/L/72h. (OECD 201)
Bakterientoxizitat:
EC50 13 mg/L/3h, (OECD 209)
Angabe zu Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1):
Fischtoxizitat:
EC50 Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) 0,22 mg/L/96h (OECD 211)
Daphnientoxizitéat:
EC50 Daphnia magna (GrofR3er Wasserfloh) 0,1 mg/L/48h (OECD 202)
Algentoxizitat:
EC50 Pseudokirchneriella subcapitata 0,048 mg/L/72, (OECD 201)

Angabe zu 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol:

Fischtoxizitat:

LC50 Lepomis macrochirus: 1.300 mg/L/96h (OECD 203)

Algentoxizitat:

EC50 Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge): 1.101 mg/L/72h. (OECD 201)

Sonstige Hinweise: Angabe zu 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on:
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 6,95

Angabe zu Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
(3:1):
Biokonzentrationsfaktor (BCF): 3,16

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Keine Daten verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
0,7 log K(o/w) (1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen
nicht zu erwarten.
-1,36 log K(o/w) (Ethylenglykol)
Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen
nicht zu erwarten.

12.4 Mobilitdt im Boden

Keine Daten verfligbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfligbar
12.6 Endokrinschéadliche Eigenschaften

Keine Daten verfligbar
12.7 Andere schadliche Wirkungen

Allgemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt
Abfallschliisselnummer: 08 04 10 =  Klebstoff- und Dichtmassenabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09
fallen
Empfehlung: Entsorgung gemal den behdrdlichen Vorschriften.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemaR den behérdlichen Vorschriften. Kontaminierte Verpackungen sind wie der

Stoff zu behandeln. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer

Wiederverwertung zugefihrt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.2 OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
Nicht eingeschrankt

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
entfallt

14.5 Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich: Stoff/Gemisch ist nach den Kriterien der

UN-Modellvorschriften nicht fur die Umwelt gefahrlich.
Meeresschadstoff - IMDG: nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten

Vor Frost schitzen.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch
Nationale Vorschriften - Osterreich

Lagerklasse: 13 = Nichtbrennbare Feststoffe

Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:
Keine Daten verfligbar
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Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Kennzeichnung der Verpackung bei einem Inhalt <= 125mL

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

EUH208 Enthalt Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

entfallt

Sonstige Vorschriften, Beschréankungen und Verordnungen:

Verwendungsbeschrankung gemalk REACH Anhang XVII Nr.: 55

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H-Satze unter Abschnitt 2 und 3:

H301 = Giftig bei Verschlucken.

H302 = Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H310 = Lebensgefahr bei Hautkontakt.

H314 = Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 = Verursacht Hautreizungen.

H317 = Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 = Verursacht schwere Augenschaden.

H319 = Verursacht schwere Augenreizung.

H330 = Lebensgefahr bei Einatmen.

H351 = Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 = Kann Nieren schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition oral.
H400 = Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 = Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H411 = Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUHOQ71 = Wirkt atzend auf die Atemwege.

EUH208 = Enthéalt Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und
2-Methyl-2H-isothiazol-3-on und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

EUH210 = Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Grund der letzten Anderungen: A||gemeine Uberarbeitung

Erstausgabedatum:

9.3.2021

Datenblatt ausstellender Bereictsiehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich
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Abkirzungen und Akronyme:  Acute Tox.: Akute Toxizitat
ADN: Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf Binnenwasserstralien
ADR: Européisches Ubereinkommen Uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strake
Aquatic Acute: Gewéassergefahrdend - akut
Aquatic Chronic: Gewassergefahrdend - chronisch
AS/NZS: Australische/neuseelandische Norm
BCF: Biokonzentrationsfaktor
Carc.: Karzinogenitat
CAS: Chemical Abstracts Service
CFR: Code of Federal Regulations
CLP: Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung
DMEL: Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung
DNEL: Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
EC50: Effektive Konzentration 50%
EG: Européaische Gemeinschaft
EN: Européaische Norm
EQ: Freigestellte Mengen
EU: Européische Union
Eye Dam.: Augenschadigung
Eye Irrit.: Reizwirkung auf die Augen
IATA: Verband fiir den internationalen Lufttransport
IATA-DGR: Verband fir den internationalen Lufttransport — Gefahrgutvorschriften
IBC-Code: Internationaler Code fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut
IMDG-Code: Gefahrgutvorschriften fiir den internationalen Seetransport
LC50: Median-Letalkonzentration
LD50: Letale Dosis 50%
MARPOL: Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
M-Faktor: Multiplikationsfaktor
OECD: Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OSHA: Arbeitsschutzadministration, Amerika
PBT: Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC: Abgeschétzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
RID: Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter
Skin Corr.: Atzwirkung auf die Haut
Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut
Skin Sens.: Sensibilisierung der Haut
STOT RE: Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe
UEG: Untere Explosionsgrenze
VvPVB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Sie sichern jedoch nicht die Einhaltung
bestimmter Eigenschaften im Sinne der Rechtsverbindlichkeit zu.

gedruckt von Berner Gesellschaft m.b.H. mit Qualisys SUMDAT


http://www.qualisys.eu

	SICHERHEITSDATENBLATT
	ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	1.4 Notrufnummer

	ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	2.2 Kennzeichnungselemente
	2.3 Sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.2 Gemische

	ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

	ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	7.3 Spezifische Endanwendungen

	ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Persönliche Schutzausrüstung

	ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	9.2 Sonstige Angaben

	ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
	11.2 Angaben über sonstige Gefahren

	ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften
	12.7 Andere schädliche Wirkungen

	ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

	ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

	ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

	ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben


